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Glossar

Ausgleichszahlung (Balancing payment)

Zahlung, die üblicherweise von einem oder mehreren Teilnehmern einer 
Kostenumlagevereinbarung an einen anderen geleistet wird, um die anteils-
mäßigen Beiträge der Teilnehmer anzupassen. Sie erhöht den Wert der vom 
Zahlenden geleisteten Beiträge und vermindert den Wert der vom Zahlungs-
empfänger geleisteten Beiträge um den Zahlungsbetrag.

Austrittszahlung (Buy-out payment)

Vergütung, die ein Teilnehmer, der aus einer laufenden Kostenumlageverein-
barung (KUV) austritt, von den verbleibenden Teilnehmern für die Übertra-
gung seiner Anteile an den Ergebnissen der bisherigen KUV-Tätigkeit erhält.

Bandbreite von Fremdvergleichswerten (Arm‘s length range)

Eine Bandbreite von zulässigen Vergleichswerten, die herangezogen werden 
können, um zu beurteilen, ob die Bedingungen eines konzerninternen 
Ge schäftsvorfalls fremdvergleichskonform sind, und die entweder aus  
der Anwendung einer einzigen Verrechnungspreismethode auf verschiedene 
Ver gleichsdaten oder aus der Anwendung unterschiedlicher Verrechnungs-
preis methoden abgeleitet wurden.

Beitragsanalyse (Contribution analysis)

Eine für die Gewinnaufteilungsmethode angewandte Analyse, bei der der 
Gesamtgewinn aus konzerninternen Geschäftsvorfällen zwischen den ver-
bundenen Unternehmen auf Basis des relativen Werts der von den einzelnen 
an den Geschäftsvorfällen beteiligten Unternehmen ausgeübten Funktionen 
(unter Berücksichtigung der genutzten Vermögenswerte und übernommenen 
Risiken) aufgeteilt wird; diese Analyse wird soweit möglich durch externe 
Marktdaten ergänzt, die Aufschluss darüber geben, wie unabhängige Unter-
nehmen den Gewinn unter vergleichbaren Umständen aufgeteilt hätten.



24 –  GLOSSAR

VERRECHNUNGSPREISLEITLINIEN FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND STEUERVERWALTUNGEN © OECD 2018

Betrieblicher immaterieller Wert (Trade intangible)

Immaterieller Wert, der kein immaterieller Marketingwert ist.

Bruttogewinn (Gross profits)

Der Bruttogewinn aus einem Geschäftsvorfall ist der Betrag, der sich ergibt, 
wenn von den Bruttoeinnahmen aus dem Geschäftsvorfall die damit im  
Zusammenhang stehenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter  
Berücksichtigung der Erhöhung oder Verringerung des Lager- oder Waren-
bestands, aber ohne Berücksichtigung anderer Aufwendungen in Abzug  
gebracht werden.

Dienstleistungen auf Abruf (On-call services)

Dienstleistungen, die von einer Muttergesellschaft oder einem Dienstleis-
tungs zentrum des Konzerns erbracht werden und die den Unternehmen eines 
multinationalen Konzerns jederzeit zur Verfügung stehen.

Direkte Kosten (Direct costs)

Kosten, die unmittelbar für die Herstellung eines Produkts oder die Erbringung 
einer Dienstleistung anfallen, wie etwa Rohmaterialkosten.

Eintrittszahlung (Buy-in payment)

Von einer Person, die in eine bereits laufende Kostenumlagevereinbarung 
(KUV) eintritt, geleistete Zahlung, um einen Anteil an den Ergebnissen der 
bisherigen KUV-Tätigkeit zu erhalten.

Fremdgeschäftsvorfälle (Uncontrolled transactions)

Geschäftsvorfälle zwischen voneinander unabhängigen Unternehmen.

Fremdvergleichsgrundsatz (Arm’s length principle)

Der internationale Standard, der nach Übereinkunft der OECD-Mitglied-
staaten zur Bestimmung von Verrechnungspreisen für steuerliche Zwecke 
heran zuziehen ist. Er wird in Artikel 9 des OECD-Musterabkommens wie folgt 
beschrieben: Wenn „die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebun -
den sind, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinan -
der vereinbaren würden, dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt 
hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend 
besteuert werden“.
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Funktionsanalyse (Functional analysis)

Analyse, die darauf abzielt, die von den am Geschäftsvorfall beteiligten Unter-
nehmen wahrgenommenen wirtschaftlich signifikanten Tätigkeiten und 
Aufgaben, genutzten oder bereitgestellten Vermögenswerte und übernomme-
nen Risiken zu identifizieren. 

Gegenberichtigung (Corresponding adjustment)

Eine Berichtigung der Steuerschuld des verbundenen Unternehmens in einem 
zweiten Staat, die von der Steuerverwaltung dieses Staats aufgrund einer 
Primärberichtigung durch die Steuerverwaltung im ersten Staat vorgenommen 
wird, damit die von den beiden Staaten vorgenommene Gewinnzurechnung 
übereinstimmt.

Geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethode (Transactional profit 
method)

Eine Verrechnungspreismethode, die die Gewinne untersucht, die mit bestimm-
ten konzerninternen Geschäftsvorfällen erzielt werden, an denen ein oder 
mehrere verbundene Unternehmen beteiligt sind.

Geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode (Transactional 
net margin method)

Eine geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethode, die die Nettogewinnmarge, 
die ein Steuerpflichtiger mit einem konzerninternen Geschäftsvorfall (oder mit 
konzerninternen Geschäftsvorfällen, die nach den Grundsätzen von Kapitel 
III zusammengefasst werden können) erzielt, in Relation zu einer geeigneten 
Bezugsgröße (z.B. Kosten, Umsatz, Vermögen) untersucht.

Geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden (Traditional 
transaction methods)

Preisvergleichsmethode, Wiederverkaufspreismethode und Kostenaufschlags-
methode.

Gesellschaftertätigkeit (Shareholder activity)

Eine Tätigkeit, die ein konzernzugehöriges Unternehmen (üblicherweise die 
Muttergesellschaft oder eine regionale Holdinggesellschaft) nur wegen seiner 
Beteiligung an einem oder mehreren Konzernunternehmen durchführt, d.h. 
in seiner Eigenschaft als Gesellschafter.
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Gewinnaufteilungsmethode (Profit split method)

Eine geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethode, nach der der auf die verbunde-
nen Unternehmen aufzuteilende Gesamtgewinn aus einem konzerninter nen 
Geschäftsvorfall (oder aus konzerninternen Geschäftsvorfällen, die nach den 
Grundsätzen von Kapitel III zusammengefasst werden können) ermittelt und 
anschließend zwischen den verbundenen Unternehmen auf einer wirtschaftlich 
vernünftigen Grundlage aufgeteilt wird, die der Gewinnaufteilung nahekommt, 
die in einer fremdüblichen Vereinbarung erwartet und festgelegt worden wäre.

Gewinnpotenzial (Profit potential)

Erwartete zukünftige Gewinne. In einigen Fällen kann es sich auch um Verluste 
handeln. Das Konzept des „Gewinnpotenzials“ wird häufig für Zwecke der 
Wertermittlung eingesetzt, zur Bestimmung einer fremdvergleichskonfor - 
men Vergütung für die Übertragung immaterieller Werte oder einer Geschäfts-
tätigkeit oder zur Bestimmung einer fremdvergleichskonformen Entschädigung 
für die Auflösung bzw. wesentliche Neuverhandlung bestehender Vereinba-
rungen, wenn festgestellt wurde, dass zwischen unabhängigen Unternehmen 
unter vergleichbaren Umständen eine solche Vergütung oder Entschädigung 
erfolgt wäre.

Globale formelhafte Gewinnaufteilung (Global formulary 
apportionment) 

Ein Ansatz, bei dem die konsolidierten weltweiten Gewinne eines multinatio-
nalen Konzerns den verbundenen Unternehmen in verschiedenen Staaten 
auf der Grundlage einer im Voraus festgelegten Formel zugerechnet werden.

Immaterieller Marketingwert (Marketing intangible)

Ein immaterieller Wert (im Sinne von Ziffer 6.6), der Marketingtätigkeiten 
betrifft, die kommerzielle Verwertung eines Produkts oder einer Dienstleis-
tung unterstützt und/oder für das betreffende Produkt einen bedeutenden 
verkaufsfördernden Wert hat. Je nach Kontext können immaterielle Marke- 
tingwerte zum Beispiel Marken, Firmennamen, Kundenlisten, Kunden-
beziehungen sowie unternehmenseigene Markt- und Kundendaten umfassen, 
die für die Vermarktung und den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen 
an Kunden genutzt werden oder hilfreich sind.

Indirekte Kosten (Indirect costs)

Die Kosten für die Herstellung eines Produkts oder die Erbringung einer 
Dienstleistung, die zwar mit dem Fertigungsprozess in einem engen Zusam-
menhang stehen, aber mehrere Produkte oder Dienstleistungen betreffen (z.B. 
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die Kosten einer Reparaturabteilung mit Serviceleistungen für Ausrüstungen, 
die der Herstellung verschiedener Produkte dienen).

Kompensierende Anpassung (Compensating adjustment)

Eine Anpassung, mit der der Steuerpflichtige bei einem konzerninternen 
Geschäftsvorfall für steuerliche Zwecke einen nach seiner Auffassung fremd-
vergleichskonformen Preis ausweist, obwohl dieser von dem tatsächlich 
zwischen den verbundenen Unternehmen verrechneten Preis abweicht. Eine 
derartige Anpassung müsste vor Abgabe der Steuererklärung vorgenommen 
werden.

Konzerninterne Dienstleistung (Intra-group service)

Eine Tätigkeit (z.B. administrativer, technischer, finanzieller oder kaufmän ni-
scher Art), für die ein unabhängiges Unternehmen bereit gewesen wäre, eine 
Vergütung zu zahlen, oder die es für sich selbst als Eigenleistung erbracht hätte.

Konzerninterne Geschäftsvorfälle (Controlled transactions)

Geschäftsvorfälle zwischen zwei Unternehmen, die miteinander verbunden 
sind.

Kostenaufschlag (Cost plus mark-up)

Der Aufschlag, der der Gewinnspanne bzw. -marge entspricht, die sich für 
den Erbringer einer Lieferung oder Leistung in einem Geschäftsvorfall nach 
Abzug der direkten und indirekten Kosten ergibt.

Kostenaufschlagsmethode (Cost plus method)

Eine Verrechnungspreismethode, die von den Kosten ausgeht, die dem Erbrin-
ger einer Lieferung oder Leistung in einem konzerninternen Geschäftsvor fall 
entstehen. Anschließend wird ein angemessener Aufschlag auf diese Kosten 
vorgenommen, um in Anbetracht der ausgeübten Funktionen (unter Berück-
sichtigung der genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken) sowie 
der Marktbedingungen zu einem angemessenen Gewinn zu gelangen. Durch 
Hinzurechnung des Kostenaufschlags zu den vorgenannten Kosten gelangt 
man zum Fremdvergleichspreis für den konzerninternen Geschäftsvorfall.

Kostenumlagevereinbarung – KUV (Cost contribution 
arrangement)

Eine KUV ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen Wirtschaftsunterneh-
men zur Teilung der Beiträge und Risiken im Zusammenhang mit der gemein-
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samen Entwicklung, Produktion oder Beschaffung von immateriellen Werten, 
materiellen Vermögenswerten oder Dienstleistungen, wobei erwartet wird, 
dass die betreffenden immateriellen Werte, materiellen Vermögenswerte oder 
Dienstleistungen Vorteile für die jeweiligen Unternehmen aller Teilnehmer 
der Vereinbarung entstehen lassen.

Methode der direkten Preisverrechnung (Direct-charge method)

Eine Methode der direkten Preisverrechnung bestimmter konzerninterner 
Dienstleistungen auf der Basis einer eindeutig festgestellten Grundlage.

Methode der indirekten Preisverrechnung (Indirect-charge 
method)

Eine Methode der Preisverrechnung für konzerninterne Dienstleistungen, die 
auf Kostenzuordnungs- und Kostenaufteilungsmethoden beruht.

Multinationaler Konzern (Multinational enterprise group – MNE 
group)

Eine Gruppe verbundener Unternehmen mit Geschäftsniederlassungen in 
zwei oder mehr Staaten.

Multinationales Unternehmen – MNU (Multinational enterprise 
– MNE)

Ein Unternehmen, das zu einem multinationalen Konzern gehört. 

Nettogewinnindikator (Net profit indicator)

Der Nettogewinn im Verhältnis zu einer geeigneten Bezugsgröße (z.B. 
Kosten, Umsatz, Vermögen). Die geschäftsvorfallbezogene Nettomargen- 
 methode beruht auf dem Vergleich eines sachgerechten Nettogewinnindika- 
tors für den konzerninternen Geschäftsvorfall mit dem gleichen Nettogewinn - 
indikator in vergleichbaren Fremdgeschäftsvorfällen.

Preisvergleichsmethode (Comparable uncontrolled price method – 
CUP)

Eine Verrechnungspreismethode, die den Preis für die in einem konzern-
internen Geschäftsvorfall erfolgte Lieferung eines Wirtschaftsguts oder  
Er bringung einer Dienstleistung mit dem Preis vergleicht, der in einem ver-
gleichbaren Fremdgeschäftsvorfall unter vergleichbaren Umständen für eine 
solche Lieferung oder Leistung berechnet wird.
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Primärberichtigung (Primary adjustment)

Eine von der Steuerverwaltung eines Staats aufgrund des Fremdvergleichs-
grundsatzes vorgenommene Berichtigung der steuerpflichtigen Gewinne eines 
Unternehmens bei Geschäftsvorfällen, an denen ein verbundenes Unternehmen 
in einem anderen Staat beteiligt ist.

Restgewinnanalyse (Residual analysis)

Eine bei der Gewinnaufteilungsmethode angewandte Analyse, bei der der 
Gesamtgewinn aus den geprüften konzerninternen Geschäftsvorfällen in 
zwei Schritten aufgeteilt wird. Im ersten Schritt wird jedem Beteiligten 
zunächst ein ausreichender Gewinn zugerechnet, um ihm einen für die Art 
des getätigten Geschäftsvorfalls angemessenen Grundertrag zukommen zu 
lassen. In der Regel wird dieser Grundertrag anhand der Erträge bestimmt, die 
von unabhängigen Unternehmen mit gleichartigen Geschäftsvorfällen auf dem 
Markt erzielt werden. Somit lässt der Grundertrag im Allgemeinen jenen Ertrag 
unberücksichtigt, der durch einzigartige und wertvolle Vermögenswerte der 
Beteiligten erzielt wird. Der nach der Aufteilung im ersten Schritt verbleibende 
Restgewinn (oder -verlust) wird im zweiten Schritt zwischen den Beteiligten 
auf der Grundlage einer Untersuchung der Gegebenheiten und Umstände 
aufgeteilt, die Aufschluss darüber geben können, wie dieser Restgewinn (oder 
-verlust) zwischen unabhängigen Unternehmen aufgeteilt worden wäre.

Sekundärberichtigung (Secondary adjustment)

Eine Berichtigung, die durch die Besteuerung eines Sekundärgeschäftsvor-
falls entsteht. 

Sekundärgeschäftsvorfall (Secondary transaction)

Ein „verdeckter“ Geschäftsvorfall, den manche Staaten, die eine Primärberich-
tigung vorgenommen haben, nach ihrem innerstaatlichen Recht feststellen, 
um die tatsächliche Gewinnaufteilung mit der Primärberichtigung in Ein-
klang zu bringen. Sekundärgeschäftsvorfälle können die Form verdeckter 
Gewinnausschüttungen, verdeckter Kapitaleinlagen oder verdeckter Darlehen 
annehmen.

Simultanbetriebsprüfungen (Simultaneous tax examinations)

Der Definition in Teil A des OECD-Musterübereinkommens für die Durch-
führung von Simultanbetriebsprüfungen (OECD Model Agreement for the 
Undertaking of Simultaneous Tax Examinations) zufolge versteht man unter 
Simultanbetriebsprüfung eine „Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren 
Parteien, gleichzeitig und unabhängig voneinander jeweils auf ihrem eigenen 
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Staatsgebiet jene steuerlichen Angelegenheiten eines (oder mehrerer) 
Steuerpflichtigen zu prüfen, an denen sie ein gemeinsames oder verwandtes 
Interesse haben, wobei alle maßgeblichen Informationen, die sie auf diese 
Weise erhalten, ausgetauscht werden sollen“.

Unabhängige Unternehmen (Independent enterprises)

Zwei Unternehmen sind voneinander unabhängige Unternehmen, wenn sie 
nicht miteinander verbunden sind.

Verbundene Unternehmen (Associated enterprises)

Zwei Unternehmen sind dann miteinander verbundene Unternehmen, wenn 
eines der Unternehmen die Bedingungen des Artikels 9 Absatz 1 Buchstabe a 
oder b des OECD-Musterabkommens in Bezug auf das andere Unternehmen 
erfüllt.

Vergleichbarer Fremdgeschäftsvorfall (Comparable uncontrolled 
transaction) 

Ein vergleichbarer Fremdgeschäftsvorfall ist ein Geschäftsvorfall zwischen 
zwei voneinander unabhängigen Unternehmen, der sich mit dem geprüften 
konzerninternen Geschäftsvorfall vergleichen lässt. Es kann sich um einen ver- 
gleichbaren Geschäftsvorfall zwischen einem am konzerninternen Geschäfts-
vorfall beteiligten Unternehmen und einem fremden Dritten („interner Ver- 
gleichswert“) oder zwischen zwei unabhängigen Unternehmen, von denen  
keines am konzerninternen Geschäftsvorfall beteiligt ist („externer Vergleichs-
wert“), handeln.

Vergleichbarkeitsanalyse (Comparability analysis)

Vergleich eines konzerninternen Geschäftsvorfalls mit einem Fremdgeschäfts-
vorfall oder Fremdgeschäftsvorfällen. Konzerninterne Geschäftsvorfälle sind 
mit Fremdgeschäftsvorfällen vergleichbar, wenn keiner der Unterschiede 
zwischen den Geschäftsvorfällen den mit der Methode untersuchten Aspekt  
(z.B. Preis oder Marge) wesentlich beeinflussen kann oder wenn hinreichend 
genaue Anpassungen vorgenommen werden können, um wesentliche Aus-
wir kungen dieser Unterschiede zu beseitigen.

Verständigungsverfahren (Mutual agreement procedure)

Ein Verfahren, in dessen Rahmen die Steuerverwaltungen über die Beilegung 
von Streitfällen bei der Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen 
beraten. Dieses in Artikel 25 des OECD-Musterabkommens beschriebene und 
durch diesen Artikel eingesetzte Verfahren kann auch zur Beseitigung von 
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Doppelbesteuerungen genutzt werden, die aus Verrechnungspreiskorrekturen 
entstehen.

Vorabverständigung über die Verrechnungspreise (Advance 
pricing arrangement – APA)

Eine Vereinbarung, in der vor konzerninternen Geschäftsvorfällen ein geeigne-
ter Katalog von Kriterien (z.B. Methode, Vergleichswerte und sachgerechte 
Anpassungen dieser Vergleichswerte sowie Gültigkeitsbedingungen im Hinblick 
auf künftige Ereignisse) festgelegt wird, anhand dessen die Verrechnungs- 
preise für diese Geschäftsvorfälle während eines bestimmten Zeitraums 
ermittelt werden. Eine Vorabverständigung über die Verrechnungspreise kann 
unilateral zwischen einer Steuerverwaltung und einem Steuerpflichtigen 
getroffen werden oder eine multilaterale Vereinbarung darstellen, an der zwei 
oder mehrere Steuerverwaltungen beteiligt sind.

Vorteilsausgleichsvereinbarung (Intentional set-off)

Man spricht von einer Vorteilsausgleichsvereinbarung, wenn ein Vorteil, den 
ein verbundenes Unternehmen einem anderen verbundenen Unternehmen 
innerhalb des Konzerns verschafft, in bestimmtem Umfang durch andere 
Vorteile ausgeglichen werden soll, die das erstere Unternehmen dafür als 
Gegenleistung erhält.

Wiederverkaufspreismarge (Resale price margin)

Eine Marge, die dem Betrag entspricht, aus dem ein Wiederverkäufer seine 
Aufwendungen für den Vertrieb und sonstige betriebliche Aufwendungen zu 
bestreiten und einen angesichts der ausgeübten Funktionen (unter Berück-
sichtigung der genutzten Vermögenswerte und übernommenen Risiken) 
angemessenen Gewinn zu erzielen sucht.

Wiederverkaufspreismethode (Resale price method)

Eine Verrechnungspreismethode, die von dem Preis ausgeht, zu dem ein Produkt, 
das von einem verbundenen Unternehmen gekauft wurde, an ein unabhän-
giges Unternehmen weiterveräußert wird. Der Wiederverkaufspreis wird um 
die Wiederverkaufspreismarge reduziert. Der Restbetrag, der nach Abzug der 
Wiederverkaufspreismarge verbleibt, kann – nach einer Anpassung aufgrund 
sonstiger Kosten, die mit dem Kauf des Produkts im Zusammenhang stehen 
(z.B. Zollabgaben) – als Fremdvergleichspreis für die ursprüngliche Liefe- 
rung zwischen den verbundenen Unternehmen angesehen werden.
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